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Straßenbaubeiträge 
sind unsozial und 
ungerecht
Der Bericht der Landesregierung 
verkennt die Realität
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Mieterhöhungsmöglichkeiten
in

Die Fakten
Ein Leitfaden für Praktiker – Vermieter und 
Hausverwalter –, die in Potsdam und Um-
gebung eine Mieterhöhung gemäß § 558 
BGB, also unter Hinweis auf die gestiegene 
sog. ortsübliche Vergleichsmiete vornehmen 
wollen. Alles, was zur „Mechanik“ des § 558 
BGB gesagt wird, gilt auch für andere Ge-
meinden, gleichgültig, ob dort ein Mietspiegel 
existiert oder auf andere Begründungsmittel 
(Vergleichswohnungen, Gutachten) zurück-
gegriffen werden muss. Dies gilt insbesondere 
für die Checkliste zur Mieterhöhung und die 
Berechnungs- und Fallbeispiele. Da Potsdam 
und Berlin im gleichen Verfl echtungsraum 
liegen, sind viele Verwalter den Umgang mit 
dem Berliner Mietspiegel gewohnt. Deshalb 
wird auch auf unterschiedliche Regelungen 
beider Mietspiegel hingewiesen.  

Der Schwerpunkt der Darstellung liegt im 
Bereich der Spanneneinordnung, da hier wirt-
schaftliches Potential, das richtig genutzt sein 
will, besteht.

Da etliche Mietspiegel veraltet sind oder im 
Ein- und Zweifamilienhausbereich keine aus-
reichenden Mieterhöhungen erlauben und 
viele Gemeinden nicht über einen Mietspie-
gel verfügen, werden die Möglichkeiten zur 
Begründung von Mieterhöhungen mit drei 
Vergleichsmieten und die immer noch unter-
schätzten Möglichkeiten der sog. Indexmiete, 
die seit 2001 vereinbart werden kann, erläutert.

Ein Katalog von mehr als 60 typischen Fall-
beispielen rundet die Darstellung ab.

Klassisches DIN A5 Format. 114 Seiten.

Niedriger Preis
Mieterhöhungsmöglichkeiten in Potsdam und 
Umgebung, durch Benennung von Vergleichs-
wohnungen; Indexmieterhöhung; Fallbeispiele, 
Formularmuster, Musterschreiben, aktuelle Über-
sicht über Mietspiegel im Land Brandenburg. Von 
RA Gunter Knierim, Vorsitzender von Haus & 
Grund Potsdam und Umgebung e. V.
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Potsdam und Brandenburg
Die Landesregierung hat ihren Bericht zu den Straßenbaubei-
trägen vorgelegt. Dieser Bericht wirft bei mir die Frage auf, ob 
die Landesregierung überhaupt noch wahrnimmt, was die 
Bevölkerung bewegt, oder ob sie die Bodenhaftung verloren 
hat. So wird im Bericht die Behauptung aufgestellt, mit dem 
Verzicht auf die Erhebung von Straßenbaubeiträgen würden 
Grundstückseigentümer auf Kosten der Allgemeinheit ent-
lastet. Ein grundstücksbezogener wirtschaftlicher Vorteil 
würde den Eigentümern damit zukünftig entgeltlos – quasi 
zum „Nulltarif“ – gewährt, und stattdessen müssen Haus-
haltsmittel der Kommunen für den Straßenbau aufgewendet 
werden, die an anderer Stelle fehlen würden.

Die Realität sieht anders aus. Grundstückseigentümer zahlen 
Steuern und Abgaben. Wenn das Land die Straßenbaubei-
träge abschafft, ist es selbstverständlich zur Gegenfinan-
zierung verpflichtet. Die Kommunen werden also einen 
gleichwertigen Ausgleich bekommen und damit unabhängig 
von der Leistungsfähigkeit ihrer Bürger über ausreichende 
Finanzmittel zum Straßenbau verfügen. 

Es ist schlicht nicht nachvollziehbar, weshalb für gemeindliche 
Straßen lediglich die anliegenden Grundstückseigentümer 
herangezogen werden sollen, wenn doch allen Bürgern die 
Benutzung dieser Straßen als Infrastruktur offensteht. 

Die Eigentümer haben bereits beim Kauf ihres Grundstückes 
hohe Grunderwerbsteuer zu entrichten, bevor sie dauerhaft 
über die Grundsteuer den Erhalt und Ausbau der Gemeinde-
infrastruktur mitfinanzieren. Zudem haben viele Eigentümer 
bereits für die erstmalige Erschließung nach dem Baugesetz-
buch die Straßen über Beiträge zu 90 % mitfinanziert. Die 
Behauptung, dass Bürger etwas zum „Nulltarif“ bzw. auf 
Kosten anderer erhalten, trifft tatsächlich nur dann zu, wenn 
an der bestehenden Regelung festgehalten wird. 

Straßenbaubeiträge sind auch zutiefst ungerecht und un-
sozial, denn oft sind die betroffenen privaten Eigentümer 
einkommensschwache Rentner oder junge Familien, die 
durch diese finanzielle Überforderung in ihrer wirtschaft-
lichen Existenz bedroht sind. Auch die Möglichkeit der 
Ratenzahlung ändert hieran nichts. Junge Familien müssen 
knapp kalkulieren, und Rentner mit geringerem Einkommen 
erhalten kaum noch einen Kredit. Straßen sind Bestandteil 
der öffentlichen Daseinsvorsorge, die über den allgemeinen 
Staatshaushalt zu finanzieren sind. 

Andere Bundesländer haben dies bereits erkannt und die 
Straßenbaubeiträge abgeschafft. Gut, dass die CDU solche 
Ansätze für Brandenburg aufgreift und auf ihrem Landes-
parteitag im November 2018 beschlossen hat, sich für die 
Abschaffung der Straßenbaubeiträge einzusetzen. Vielleicht 
verstehen die anderen Parteien auch noch rechtzeitig, dass 
man nicht erst auf das Ergebnis einer Volksinitiative warten 
muss, um zu handeln.

Von Lars Eichert, Landesvorsitzender Haus & Grund Brandenburg


